
  
 

Sprachenzuschuss Guide SS22 

Der Sprachenzuschuss wird vom Sozialreferat und von der Uni Graz ausgeschrieben um Studierenden der Karl-
Franzens-Universität, welche die unten beschriebenen Voraussetzungen erfüllen, Hilfe bei der Finanzierung 
eines abgeschlossenen Sprachkurses zu ermöglichen.  

Die Kosten eines im letzten Semester belegten Kurses werden durch einen erfolgreichen Antrag mit 75€ 
bezuschusst. 

 

o Mitglied der ÖH Uni Graz (=ÖH-Beitrag eingezahlt) 
o Zu einem (oder mehreren) Studium inskribiert 
o Nachweis eines günstigen Studienerfolgs (mindestens 16 ECTS oder 8 

Semesterstunden innerhalb der beiden vorangegangenen Semester) -> Ausnahmen 
siehe Website 

o Im vorangegangenen Semester wurde ein Semester- oder Intensivkurs des Zentrums 
für Sprache, Plurilingualismus und Fachdidaktik treffpunkt sprachen positiv absolviert 

o Es wird noch keine andere Förderung für Fremdsprachenkurse erhalten 
o Der Sprachkurs wurde nicht im Rahmen eines Austauschprogramms belegt 
o Einreichung des Antrags innerhalb der vorgegebenen Frist -> bis 15. Mai 2022 
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Bei der Vergabe der Zuschüsse gilt grundsätzlich das First-Come-First-Served Prinzip, wobei 
durch einige Faktoren vorgereiht werden kann – die Vergabe erfolgt in folgender Reihenfolge: 
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o Sozial Bedürftige Studierende die zuvor bereits Kurse in derselben Sprache abgeschlossen 
haben oder den Kurs für ein Austauschprogramm benötigen 

o Sozial bedürftige Studierende  
o Sozial nicht bedürftige Studierende, die zuvor bereits Kurse in derselben Sprache 

abgeschlossen haben oder den Kurs für ein Austauschprogramm benötigen 
o Sozial nicht bedürftige Studierende, die keine der Vorreihungsgründe erfüllen 

 

o Ausgefüllter Antrag (downloadbar auf der Website) 
o Studienblatt für das laufende Semester 
o Bestätigung über den Studienerfolg aus dem laufenden sowie den letzten beiden 

Semestern (Transcript of records) 
o Nachweise die einen Vorreihungsgrund belegen (siehe Website) 

 

B
e

w
e

r
b

u
n

g
 

-C
h

e
c

k
l
is

te
 

 

Ab dem 16. Mai werden alle eingegangenen Bewerbungen nach dem Reihungsverfahren gelistet. 
Die zuerst gereihten Personen werden schließlich über die Zuschusszusage, bzw. die anderen 
Personen über eine Absage in Kenntnis gesetzt werden. 
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Vertiefende Informationen sind auf der Website verfügbar: Sprachenzuschuss - Referat für 
Soziales, ÖH Uni Graz (oehunigraz.at) 
Gerne sind wir auch per Mail (sprachen@oehunigraz.at) oder während unseren 
Sprechstundenzeiten laut Website für dich da! 
  

 

https://soziales.oehunigraz.at/oeh-foerderungen/sprachenzuschuss/
https://soziales.oehunigraz.at/oeh-foerderungen/sprachenzuschuss/
mailto:sprachen@oehunigraz.at

